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Die Familie braucht Zukunft

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung. P� ege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende P� icht... Jede Mutter hat 
Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“ 
(aus Artikel 6 Grundgesetz)

Das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland hat 
wiederholt festgestellt, dass dieser Verfassungsgrundsatz durch die 
geltenden Gesetze nicht genügend berücksichtigt wird und die Familie 
demzufolge nicht den Schutz und die Förderung erfährt, den sie benö-
tigt. Gegenüber allen zum Teil im Gewand der Humanität und Liberali-
sierung vorgetragenen Kritik an den Institutionen Ehe und Familie mit 
den Zielen einer Relativierung dieser ur-menschlichen Gemeinschaften 
oder gar deren Au� ösung und Zerstörung stellen wir fest:

1. „Für die menschliche Gesellschaft insgesamt bleibt die Familie un-
ersetzbar. Hier werden Leistungen erbracht, die weit über die mate-
rielle Daseinsfürsorge für die einzelnen Familienmitglieder hinaus 
reichen. Familie ist die entscheidende Bedingung für die Vermitt-
lung grundlegender kultureller und sozialer Werte und gleichzeitig 
Voraussetzung einer auf Zukunft hin orientierten Gesellschaft.“

 (Präambel des Familienreports 1994 – Bericht der Deutschen Nati-
onalkommission für das Internationale Jahr der Familie)

2. Ehen und Familien sind die bewährten schöpfungsgemäßen Struk-
turen des Zusammenlebens. Sie sind auch die von Gott den Men-
schen gegebenen Elementarformen menschlicher Gemeinschaft. 
Sie sind für die seelische Gesundheit und Ausgeglichenheit von 
Menschen und damit auch für die Gesundheit staatlich geordneter 
Gemeinschaft unverzichtbar. 
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3. Ehe und Familie sind die kleinsten Verantwortungsgemeinschaften 
innerhalb einer großen Volks- und der internationalen Völkerge-
meinschaft. Hier entstehen natürliche Sozialbeziehungen. Durch 
die gemeinsame Zeugung eines Kindes in ehelicher Gemeinschaft 
übernehmen die Ehepartner die Erstverantwortung für das Leben 
eines neuen Menschen und Staatsbürgers. Der von allem Anfang an 
auf andere menschliche Hilfe angewiesene Mensch erfährt in der 
unvergleichbaren Ehe- und Familiengemeinschaft Angenommen-
sein und im Idealfall eine unkündbare Treuegemeinschaft, die ein 
Leben lang währt. Dadurch erfährt der Mensch eine Grundstabiliät, 
die andere Gemeinschaftsformen nicht in dieser Weise bieten kön-
nen. „Sie ist Ort der Solidarität für ältere und behinderte Angehö-
rige. Sie ist Ort der Förderung wie auch der Regeneration der Be-
gabungen, Fähigkeiten und Kräfte des Menschen.“ (Präambel des 
Familienreports 1994 – Bericht der Deutschen Nationalkommission 
für das Internationale Jahr der Familie)

4. So wie die Ehe als eine gesunde Keimzelle der Familie das Recht 
hat und behalten muss, an der Weitergabe menschlichen Lebens 
durch die Zeugung und Erziehung von Kindern beteiligt zu sein, so 
haben auch Kinder ein unverbrüchliches Recht auf die Liebe und 
Fürsorge ihrer Eltern, die die staatliche Gemeinschaft im Regelfall 
nicht abnehmen kann und soll.
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5. Alle Fachleute und politischen Parteien erkennen inzwischen die 
Notwendigkeit an, mehr für die Familien tun zu müssen, weil Fami-
lien derzeit gegenüber anderen Haushaltstypen benachteiligt sind. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich ein Elternteil vollzeitlich 
der Kindererziehung widmet, weil damit in der Regel eine ein-
schneidende Verringerung des Familieneinkommens mit der Folge 
eines dramatischen Abstiegs im Lebensstandard verbunden ist. Der 
Familienleistungsausgleich müsste zumindest den Finanzbedarf für 
das Existenzminimum eines Kindes in Höhe von derzeit rund € 350 
monatlich vollständig abdecken. 

6. Die Leistungskraft unserer staatlichen Gemeinschaft ruht auf dem 
Funktionieren des Generationenvertrages. Da nur noch in ca. 10% 
der Haushalte zwei und in ca. 3,5% der Haushalte drei und mehr 
Kinder leben, kann der Generationenvertrag schon rein quantitativ 
nicht mehr funktionieren. Eine gerechte und gesunde Familienpo-
litik muss deshalb in den Langzeitvorgaben politischen Handelns 
mit höchster Priorität betrieben werden. Deshalb benennen wir 
nachfolgende familienpolitische Grundziele:

A. Eigene Kräfte mobilisieren

1. Auch in der Familiengemeinschaft muss gelten, dass wenigstens 
einer der beiden Elternteile oder beide anteilmäßig einer außerfa-
miliären Erwerbstätigkeit nachgehen und so höchstmöglich selbst 
für den eigenen Unterhalt und die Lebensgestaltung Mittel erwirt-
schaften können.

2. Weil P� ege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der El-
tern und die zuerst ihnen obliegende P� icht ist (Artikel 6 Absatz 
2 Grundgesetz), sind vor allen staatlichen Handlungen die Eltern 
selbst für die Erziehung ihrer Kinder in vollem Umfang verantwort-
lich. Vor dem Einsatz staatlicher Mittel für die „Aufbewahrung“, 
Betreuung oder Erziehung von Kindern müssen Vater oder Mutter in 
die Lage versetzt werden, ohne materielle und soziale Benachtei-
ligungen, diesen engagierten Einsatz vollzeitlich, gegebenenfalls 
bis zum 18. Lebensjahr des Kindes, zu erbringen.
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3. Auch die Kinder sind dazu anzuleiten, die Familiengemeinschaft 
und die darin enthaltenen sozialen Beziehungen mitzugestalten 
und in späteren Jahren je nach Einkünften mitzu� nanzieren. 

  

B. Die Schutzfunktion der staatlichen Gemeinschaft

1. Dem Vorrang des Elternrechts auch auf die Inhalte der Erziehung 
ist hohe Bedeutung beizumessen. Die Mitverantwortung der Eltern 
in Kindergärten, Kinderhorten und Schulen ist deshalb weiter zu 
stärken.

2. Ehe und Familie dürfen aufgrund ihres Standes materiell keine Be-
nachteiligung erfahren. Verfassungsrechtliche Mindestforderung ist 
die Nicht-Besteuerung des Existenzminimums für jede mit veran-
lagte Person innerhalb der Ehe und Familie. Auch deshalb darf das 
Ehegattensplitting nicht abgeschafft werden; es bedarf aber einer 
Ergänzung durch ein Familiensplitting.

3. Die Praxis, dass Staat und Gesellschaft mehr Geld pro Kind für 
die außerhäusliche Kinderbetreuung investieren als Eltern gewährt 
wird, die durch eine eigene Vollzeitbetreuung selbst die Erziehung 
und Betreuung wahrnehmen, widerspricht den Verfassungsvorga-
ben und diskriminiert damit insbesondere den Berufsstand „Haus-
frau und Mutter“.

C. Förderungsverp� ichtung der staatlichen Gemeinschaft

1. Eheförderung 
 Die Dauer- und Treuegemeinschaft der Ehe ermöglicht leichter ge-

sunde stabile Persönlichkeiten und hilft so zur Stabilität staatli-
cher Gemeinschaft. Die Ehe ist auch die ideale Voraussetzung für 
eine funktionierende Familiengemeinschaft. Deshalb sollte schon 
die Eheschließung auch materiell gefördert werden. Wir schlagen 
eine einmalige Ehebeihilfe von € 1.000 pro Person vor.

2. Familienförderung
 Der Beruf der Hausfrau und Mutter bzw. des Hausmanns und Vaters 

bedarf der materiellen, sozialen und juristischen Anerkennung als 
Berufstätigkeit. Die Wahl des für die Einhaltung des Generations-
vertrags wichtigsten Berufs darf nicht länger zu Benachteiligun-
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gen im Erwerbsleben und im Alter führen. Es führt deshalb kein 
Weg daran vorbei, die Wahrnehmung dieser für die Gesellschaft 
überlebensnotwendigen Berufsaufgabe staatlich zu bezahlen. An-
gemessen wäre eine Bezahlung von jeweils € 700 pro Monat für das 
erste, zweite und dritte Kind, ab dem vierten Kind jeweils zusätz-
lich € 350 – unter der Voraussetzung, dass sich ein Elternteil aus-
schließlich bzw. beide Elternteile mindestens je zur Hälfte ganz der 
Berufsaufgabe Mutter und Hausfrau bzw. Vater und Hausmann wid-
men. Dieses Familiengehalt wird steuer- und versicherungsrelevant 
ausbezahlt. So wird dann auch eine jeweils eigene Rentenabsiche-
rung für beide Elternteile in angemessener Weise gewährleistet. 

D. Lebensentfaltung für Kinder

1. Die Benachteiligung von Kindern ist konsequent auszuschließen. 
So darf etwa bei Anstellungen die von Eltern ebenfalls zu erbrin-
gende Leistung in der Kindererziehung nicht negativ bewertet wer-
den. Wir appellieren in besonderer Weise an christlich orientierte 
Arbeitgeber und Vermieter, mit positiven Beispielen voranzugehen.
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2. Familien mit Kindern haben einen besonderen Anspruch darauf, 
dass der Staat ihnen einen angemessenen Wohnraum bezahlbar zur 
Verfügung stellt, wenn sie dazu aus eigener Kraft nicht in der Lage 
sind. Eine Bevorzugung von Familien bei der Zuweisung öffentli-
cher und öffentlich geförderter Wohnungen ist erforderlich.

3. Das staatliche Kindergeld ist grundsätzlich in Höhe des jährlich 
neu festzustellenden Existenzminimums, derzeit etwa € 350 mo-
natlich, zu gewähren.

 Da auch ungeborene Kinder gleiche Menschen- und Lebensrechte 
haben, soll das Kindergeld künftig ab der ärztlich festgestellten 
Empfängnis ausbezahlt werden. Im Falle von – von uns nicht er-
wünschten – Abtreibungen besteht volle Rückzahlungsp� icht. Für 
die Kosten der Abtreibung hat der männliche Partner als „Verursa-
cher“ aufzukommen, sofern er in die Abtreibung einwilligt.

4. Wir bejahen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 
alle Kinder ab dem vierten Lebensjahr. Wenn das Kindergeld und 
das Mutter/Vatergehalt nach unseren Vorstellungen gezahlt wird, 
muss allerdings Kindergarten und Hort keine Zuschusseinrichtung 
mehr sein, sondern kann von den Eltern, die das in Anspruch neh-
men, bezahlt werden. Dadurch wird die Subsidiarität staatlicher 
Erziehung gegenüber der Erziehung der Eltern unterstrichen.

5. Es entspricht der elterlichen Sorgep� icht und Verantwortung, dass 
sie andererseits für die Kinder alle Rechte wahrnehmen können. 
Deshalb ist das erstmals von der Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages schon 1993 vorgeschlagene Familienwahlrecht drin-
gend einzuführen.

6. Im Sinne einer familienorientierten Ökologiepolitik sollten Kinder 
und Jugendliche kostenlos in öffentlichen Verkehrsmitteln trans-
portiert werden. 

7. Das ungeborene Kind hat vom Tag der Empfängnis an Rechte wie 
ein geborenes Kind. Im Fall einer von der Mutter oder vom Vater 
angestrebten Kindestötung im Mutterleib muss das ungeborene 
Kind staatlichen Rechtsbeistand erhalten. Auch für die Mutter soll-
te nach unserer Auffassung während der Schwangerschaft staat-
licher Rechtsbeistand kostenlos in Anspruch genommen werden 
können. Der Rechtsbeistand sollte der Mutter und dem Vater in Sa-
chen des Kindes bis zum 18. Lebensjahr des Kindes zur Verfügung 
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stehen. Die zum Großteil ehrenamtlich geschehende Beratung in 
den Lebens- (Menschen-)rechtsgruppen bedarf gleichermaßen 
staatlicher Unterstützung wie die nach §§ 218 ff StGB anerkannten 
Beratungsstellen. Die Förderung darf deshalb nicht länger von der 
Ausstellung von Beratungsscheinen, die nach derzeitig geltendem 
Recht den Weg hin zur straffreien Abtreibung öffnen, abhängig 
gemacht werden. 

8. Die Adoption sollte dahingehend erleichtert werden, dass Schwan-
gere bereits während der Zeit des Austragens des Kindes die Frei-
gabe zur Adoption mit einem Widerrufsrecht bis vier Wochen nach 
der Geburt erklären können.

9. Der Deutsche Bundestag, die Landtage und die Land- und Stadt-
kreise sollten einen Menschenrechtsschutz- und Kinderbeauftrag-
ten benennen. Er hätte jährlich einen Bericht über den Stand der 
Rechtspositionen geborener und ungeborener Kinder und die mate-
rielle und immaterielle Situation von Ehen, Familien und Alleiner-
ziehenden zu erstatten.

E. Eigentumsförderung

Unser derzeitiges Steuer- und Sozialleistungsrecht fördert einerseits 
die Ärmsten der Gesellschaft, so dass von einer existentiell bedroh-
lichen Armutssituation kaum geredet werden kann. Andererseits för-
dert die staatliche Gemeinschaft Eigentumsbildung, z.B. zur Erstellung 
eigenen Wohnraums. Solche staatlichen Förderungen setzen aber ein 
gewisses Vermögen voraus. Eine objektive Benachteiligung erfahren 
derzeit die Personengruppen – und das sind oft bürgerliche Familien 
mit mehreren Kindern –, die von ihrem eigenen Erwerbsleben her nicht 
in der Notwendigkeit stehen, selbst Sozialhilfe empfangen zu müssen, 
andererseits aber keine Chance auf eine andere staatliche Förderung 
haben, weil die nötigen Eigenmittel dafür fehlen. Deshalb bedarf es 
staatlicher Förderungsmöglichkeiten, die – materiell gesehen – von 
„unten nach oben“ in abnehmender Gestalt greifen, damit die Wohl-
standsschere nicht immer weiter aufgeht. 



10

Schlussbemerkung:

Die in diesen familienpolitischen Thesen erhobenen Forderungen zu-
gunsten von Familien und Kindern gelten gleichermaßen auch für die 
immer häu� ger vorhandenen „unvollständigen“ Familien mit einem El-
ternteil bzw. deren Kinder.

Die Deutsche Evangelische Allianz hatte diese Thesen erstmals aus An-
lass des Internationalen Jahres der Familie 1994 verfasst. Wir stellen 
dankbar fest, dass durch dieses Internationale Jahr der Familie und die 
seither nicht nachlassende Diskussion über die Fragen der Familienpo-
litik ein verbessertes Bewusstsein für die auch materiellen Nöte der 
Familie vorhanden ist. Nun ist wichtig: Staatliche Familienpolitik muss 
wegen langfristigen Wirkungen eine der obersten Prioritäten staatli-
chen Handelns sein. Die seit Jahren andauernde verfassungswidrige 
Benachteiligung von Familien kann nicht unter Hinweis auf fehlende 
Finanzmittel hinausgezögert oder mittelfristig oder sogar langfristig 
verhindert bleiben. Wir sind jedenfalls der Überzeugung, dass die Fi-
nanzmittel bei richtiger Prioritätensetzung vorhanden sind und bisher 
falsch – weil kurzsichtig und zum Teil gegen die ausdrücklichen Verfas-
sungsbestimmungen – gesetzte Prioritäten zurückgeschraubt werden 
müssen.

Wir bitten die Freunde der Evangelischen Allianz, dass sie mit diesen 
Thesen zusammenhängende Fragen im Sinne von Wahlprüfsteinen in 
ihre eigenen Wahlüberlegungen mit einbeziehen und im Gespräch und 
anderen Kommunikationsformen mit politischen Verantwortungsträ-
gern und mit Kandidaten für politische Ämter einbringen.
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Diese Stellungnahme steht in einer Reihe weiterer Veröffentlichungen der 
Deutschen Evangelischen Allianz:

  Das Recht des Menschen auf Leben
  Die Würde des Menschen ist die Perle des Rechtsstaates
  Sucht der Stadt Bestes
  Grundsätze für die Verwendung von Spendenmitteln
  Bielefelder Manifest – PerspektivForum Behinderung
  Faltblätter zu Einzelthemen aus dem Bereich Islam
  Christlicher Glaube und Islam
  Mein Kind ist es mir wert
  Barrierefreiheit – wie kann ich meine Gemeinde barrierefrei 

mitgestalten

Weitere Exemplare dieser Broschüre sowie weitere Erklärungen 
der Evangelischen Allianz erhalten Sie hier:

Deutsche Evangelischen Allianz Telefon: 03 67 41 / 24 24
Versandstelle   Telefax: 03 67 41 / 32 12
Esplanade 5–10a   E-Mail:  info@ead.de
07422 Bad Blankenburg  Internet: www.ead.de

Gerne senden wir Ihnen auch kostenlos unser 4mal im Jahr erschei-
nendes Magazin „EiNS“ zu.




